
A.PLANUNGSRECHTLICHEFESTSETZUNGEN
_gemäß $9 [BAUGB

4, Gewerbgebiet. emän $8 BauNVO

 

Gliederung des Gewerbegebiefes nach

8114) BauNVO.
.

In dem mit GE gekennzeichneten Gewerbegebiet sind Anlagen der Zitfer 1- 148

des Anhanges des Runderlasses des Ministers für Umwelt, Raumordnung und

#

Landwirtschaft vom 21.03.1990 - - VB - 0804.25 11V. -Nr. 2190) nieht zulässig.

Beschränkung der allgemein zulässigen Nutzung gemäß 5 1 Abs. 5

BauNVO i. V.. m. 84 Abs. 9 BauNVO
5
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Für die nach 88 12) Nr. 1 BauNVO allgemein zulässige Art der Nutzung -Nr. 1

Gewerbebetriebe aller Art - wird festgesetzt :

Nicht zulässig sind Einzeihandeisbetriebe und der Einzelhandel in Grofihandels-

betrieben.

2. Festsetzung über Bäume, Sträucher und sonstige Bepflanzungen gemäß

89 (N) Nr, 25» BauGB i Rn 5 \

2.1 Innerhalb der in der Planzeichnung durch Ziffer 3 gekennzeichneten Fläche

sind Bäume und Sträucher gemäß nachfolgender Pflanzliste sowieein Krauf -

saum anzupflanzen : ale nei al slalalle

  

                    

Carpinusbetulus
Acer campeste

. Serl us aucuparla
_ Prunus avium

Bäume 2. Ordnung

Hochstamm 3% verschult

44 - 16 cm

_.Corylus avellana.
nusspinos®

*

 

Sträucher

2x verschuif

80. - 120 cm
cus nigra
; sanguinea

Euonymus europaeus
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gegen Festsetzungen gemäß 5 9 {1} Nr. 25b BauGB kön-

drigkait gemäß $ 213 BauGB verfolgt und mit einer Geld-

00 DM geahndet werden.

 

Innerhalb der n der Planzeichnung mit der Ziffer 1 gekennzeichneten Fläche

sinddie darauf befindlichen Bäume, Sträucher und sonstige Gehölze zu er -

halfen, zu pflegen und ggf. zu ersetzen, Ersatzanpflanzungen sind mit Ge-

hölzen gemän Pflanzliste Pkt. 2.1 auszuführen.

BB. Nachrichtliche Übernahmen gemäß s. 91Baus
ann ame en ann man ren er ne u un un en nenSen ae

  

.4. gemän_si46 Landestorstgesetz.NW.

 

Für die Errichtung von Gebäuden in ainem geringeren Abstand als 100m vom

Wald, mit denen der Betrieb oder die Errichtung einerFeuerstelle verbun-

den ist, ist eineGenehmigung gemä
ß $ 46 idesforstgesetz von Seiten

der unferen Forstbehörde arsaraerlieh:

 

     

2. gemäf 5 25 Straßen-und WegegesstaN

6 Außerhalb ‚der cshchähhten bedürfen:| Baugenehmigungen oder nach

anderen Vorschriften.notwendige Genehmigungen ae Zustimmung der Stras -

senbaubehörde, wenn bauliche Anlagen jeder et

     

'1.tängs. der Landesstraßen.undKreisstraße
naußerhatb der Ortsdurchfahr -

ten in einer Entfernung bis zu40 m, gemes _ vom äußeren Rand der für

den Kraftfahrzeugverkehr best
immtenFah bahn, errichtet, erheblich ge-

genutzt werden sollen,

 

      

 

  

2.über ZufahrtenoderZugänge an\ Landess
tra und kreisstranen unmit=

teilbar oder mittelbar angeschlossen oder' eir bestehendem Anschluß

erheblich geändert oder andars genutzt werden so! len. ’

 

  

C."Zuordnung von Festsetzungen gem. $ 8a (MBNatsch6 \
u mm——— un. —Vene nun inne—

|——-

an Nachtolgende fFestsetzungen werden ergänzend zu 698Bauce zugaoränet

  

 

  

Festsetzung Ben ;a Zuordnung

89 (1) Nr. 20 Buß 000 z

Flurstück 166

_Textliche FestsetzungNr.2a Flurstücke 163, 44, 45
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